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Schülerbeförderung zur Greta-Fischer-Schule Dachau 
(Sonderpädagogisches Förderzentrum Dachau) 

Sie können einen Antrag auf Kostenfreiheit des Schulweges (Schülerbeförderung) für 
Ihr Kind stellen, wenn: 

• der Wohnort der Schülerin bzw. des Schülers im Landkreis Dachau liegt. 

• Ihr Kind die Greta-Fischer-Schule Dachau besucht. 

• Der Schulweg zu Fuß für 

o SVE-Kinder länger als 2 Kilometer 

o 1.-4. Klasse länger als 2 Kilometer 

o 5.-9. Klasse länger als 3 Kilometer 

vom Wohnort zur Schule ist. 

Es wird immer der kürzeste zumutbare Schulweg gerechnet. 

Wenn der Schulweg kürzer als diese Entfernung ist, haben Sie keinen 
Anspruch auf Schülerbeförderung. 

• Kinder bis zur 2. Jahrgangsstufe werden mit Schulbussen von der 
nächstgelegenen Haltestelle zur Schule und zurückbefördert.  

In der letzten Woche der Sommerferien wird Ihnen der Fahrplan zugeschickt. 
In diesem Fahrplan finden Sie die jeweilige Haltestelle, die Abfahrtzeiten und 
das zuständige Verkehrsunternehmen. 

• Ab der 3. Klasse sollten die Kinder den Schulweg mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln fahren können. Hierfür erhalten sie mit Antrag vom 
Landratsamt Dachau einen Fahrausweis.  

Nur in Ausnahmefällen kann Ihr Kind weiterhin mit dem Schulbus befördert 
werden. Bitte legen Sie der Schule ausführliche Begründungen oder 
Gutachten eines Facharztes vor. 

Bitte beachten Sie, dass der Anspruch auf Beförderung nur für 
Unterrichtszeiten besteht (auch Ganztag)! 

Der Anspruch bezieht sich auf die Beförderung von der Haltestelle am 
Wohnort bis zur Schule und zurück. Die Beförderung zum Hort, zu 
Verwandten oder zur Mittagsbetreuung ist nicht möglich. 

Wir bitten dies bei Ihren Planungen rechtzeitig zu beachten 

• Für Fahrten in eine Heilpädagogische Tagesstätte (HPT) wenden Sie sich 
bitte an das Amt für Kinder, Jugend und Familie unter der Telefonnummer 
(08131) 74-1200. 
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Antragsstellung für eine Fahrkarte: 

SVE (Schulvorbereitende Einrichtung),  
1. und 2. Jahrgangsstufe 

Die Greta-Fischer-Schule meldet Ihr Kind beim Landratsamt für eine 
Schülerbeförderung an. Sprechen Sie bitte mit dem Sekretariat der Schule. 

Antragsstellung 3. Jahrgangsstufe und höher 

• Ab der 3. Klasse fährt Ihr Kind mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule. 

• Bitte stellen Sie Ihren Antrag online unter:  
www.landratsamt-dachau.de\schuelerbefoerderung  

•  

• Bitte senden Sie den Antrag online ab und drucken diesen im Anschluss aus. 
Diesen Antrag geben Sie an der Greta-Fischer-Schule ab. Die Fahrkarte wird 
direkt an die im Antrag angegebene Wohnortadresse geschickt oder über die 
Schule ausgegeben. 

• Nach Abschluss der Antragsbearbeitung wird per E-Mail ein Foto von 
„Fitphoto“ angefordert. Dieses muss anschließend online hochgeladen 
werden. Das Gesicht muss auf dem Foto eindeutig erkennbar sein. 

•  

• Für die weiteren Schuljahre muss kein neuer Antrag gestellt werden, die 
Fahrkarte wird automatisch bis zur 9. Jahrgangsstufe verlängert. 

Änderungen wie Umzug oder Schulwechsel melden Sie bitte sofort der Greta-
Fischer-Schule und dem Landratsamt Dachau. 

Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden: 

Landratsamt Dachau 

Sachgebiet Öffentliche Mobilität 

Weiherweg 16 

85221 Dachau 

Telefon: (08131) 74-2000 

E-Mail: schuelerbefoerderung@LRA-dah.bayern.de  

http://www.landratsamt-dachau.de/schuelerbefoerderung
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